Protokoll der Fachgruppensitzung NUK Wien vom 29.06.07
Ort: Gr. Sitzungssaal Wr. ÄK 
Zeit: 19:00 – 20:30 

Entschuldigt: Auinger, Dudczak, Kletter, Koriska, Kroiss, Kurtaran, Lzicar 

Anwesend: Dr. Gabriele Krotla, Univ. Doz. Dr. Thomas Leitha (Protokoll), Univ. Doz. Dr. Siroos Mirzaei (traf später ein), Dr. Waltraud Pfleger, Dr. Karin Rudoph, Dr. Gerhard Stangl, Univ. Prof. Dr. Anton Staudenherz, Univ. Doz. Dr. Georg Zettinig

1) Begrüssung und Feststellung der Beschlussfähigkeit: 

Leitha und Zettinig begrüßen die Anwesenden. Die satzungsgemäße Beschlussfähigkeit besteht. Leitha berichtet, dass sich die oben genannten Personen für ihr Fernbleiben entschuldigt haben und liest die Mail von Kollegen Auinger vor, in der er sich ebenfalls für sein Fernbleiben entschuldigt und mitteilt, nicht mehr für die Fachgruppe kandidieren zu wollen.

2) Bericht des Fachgruppenobmanns und seines Stv.: 

Leitha sieht als wesentliche Erfolge der letzten Funktionsperiode als Wiener FGO 

a) die Neufassung der Ärzteausbildungsordnung und der Rasterzeugnisse 
b) SKL Verhandlungen, 
c) (als BFGO) die Neuaufstellung der Expertengruppe im ÖBIG, 
d) die medienwirksame Abhaltung von 3 Schilddrüsenkonsensen und 
e) die auf Initiative von Zetting nun mehr in der ÄK aufliegenden Empfehlungstarife für nuklearmedizinische Leistungen.

Die angelaufenen Kontakte mit der Radiologie hinsichtlich der Weiterentwicklung beider Fächer sieht Leitha augenblicklich mit gemischten Gefühlen, da - wie auch auf europäischer Ebene – innerhalb der Kollegenschaft keine eindeutige Meinungsbildung vorzuliegen scheint und deshalb seiner Meinung nach die große Gefahr besteht, dass die Entwicklung an dem Fach vorbei geht, ohne dass wir als Nuklearmediziner für künftige KollegInnen eine Zukunftsperspektive gestaltet haben.

Als Misserfolge des FGO nennt Leitha 

a) die nicht zu verhindernde „Zusammenlegung“ von Primariaten im KAV, die aber auch andere Fächer betreffen wird. 
b) die Tarifverhandlungen mit den kleinen Kassen über die ÖÄK und 
c) das fehlende Feedback aus der Kollegenschaft zur neuen Strahlenschutzverordnung. 

3) Diskussion übder die Anzahl der zukünftigen Stellvertreter: 

Alle Anwesenden waren sich einig, dass ein Stv. ausreicht. 

4) Nominierung der KandidatInnen: 

Leitha erklärt den Wahlvorgang und befragt die Anwesenden nach allfälligen Wahlvorschlägen. 
Es liegt nur eine Kandidatur für den FGO vor: Leitha 
Es liegt nur eine Kandidatur für den Stv. FGO vor: Zettinig 

5) Neuwahl des FGO und Stv.: 

Die Anwesenden traten einstimmig für eine offene Abstimmung ein und wählten einstimmig mit der jeweiligen Stimmenthaltung des Kandidaten Leitha zum FGO und Zettinig zum Stv. FGO. Beide nehmen die Wahl an und danken für das Vertrauen.

6) Allfälliges: 

Staudenherz verweist auf die nunmehr gesetzlich vorgeschriebenen Fortbildungsstunden für Strahlenschutzbeauftragte und empfiehlt folgende Veranstaltung des Verbandes für Medizinischen Strahlenschutz in Österreich (VMSÖ): Jahrestagung 2007 Salzburg am 20. Oktober 2007, die als Parallelveranstaltung zur Veranstaltung Interdisziplinäre Herzdiagnostik (http://www.rtaustria.at/files/InterHerzIV%20SalzburgOkt07.pdf) statt findet.

Zettinig ist unklar, ob die Fortbildungsverpflichtungen für beauftragte Ärzte (die Strahlenschutzuntersuchungen durchführen), zusätzlich zu den Strahlenschutzfortbildungen abgeleistet werden müssen.

Weiters entspinnt sich eine Diskussion ob es eine Regelung hinsichtlich Akkreditierung der Veranstaltungen gibt, die bei der „§17 Überprüfung“ nachzuweisen sein wird. Leitha kritisiert die seiner Meinung nach zunehmende „Abzocke“ für vom Gesetzgeber verpflichtenden „Kurse und Fortbildungen“ von den Online Fortbildungen der SNM bis zu in anderen Fächern auftauchenden „Paukerkursen für die FA Prüfung“.

Staudenherz hat zur Problematik der Akkreditierung von Veranstaltungen im Sinne der neuen Strahlenschutzverordnung recherchiert und in einer Mail vom 2.7. wie folgt den Stand der Dinge zusammengefasst:

Die Aus- und Fortbildung für Strahlenschutzbeauftragte ist in der AllgStrSchVO §41 geregelt. Abs. 4. regelt die Fortbildung. Für niedergelassene Ärzte 4 Std. in 5 Jahren! Für ermächtigte Ärzte ist dies im § 37 und Anlage 7 geregelt.
Der erstmalige Nachweis der Fortbildung ist in § 95 festgeschrieben. Für Strahlenschutzbeauftragte ist der erstmalige Nachweis bis 1. Jänner 2011, für ermächtigte Ärzte bis 1. Jänner 2010 zu erbringen.
Die Inhalte der Fortbildung sind in Anlage 7 und 8 aufgeführt. Teilweise überschneiden sich die Inhalte, aber nicht komplett, sodass nicht alle Fortbildungsveranstaltungen für die Fortbildung als Strahlenschutzbeauftragter und ermächtigter Arzt anrechenbar sind.
Dzt. gibt es Veranstaltungen des VMSÖ, die bereits als Fortbildungsveranstaltungen angerechnet werden. Auch die ÖGMP und Veranstaltungen in Deutschland werden angerechnet!
Für die Überprüfung der Fortbildung sind beim Strahlenschutzbeauftragten die Bewilligungsbehörden zuständig. Es wird wahrscheinlich bei der §17 Überprüfung der Nachweis eingefordert, also von der Bezirksbehörde (in Wien – Magistrat). Für die ermächtigten Ärzte erfolgt die Überprüfung durch das BM f GFJ.
Es ist also keineswegs so wie behauptet, dass für die Fortbildung 5 Arbeitstage aufzuwenden sind! 
Wissenschaftliche Vereinigungen versuchen auch den Wildwuchs an rein pekuniär interessierten einzudämmen und bieten Veranstaltungen zum Selbstkostenpreis an!
Mit freundlichen Grüßen 
Staudenherz 

Einen standardisierten Akkreditierungsvorgang in den Ministerien (im Ggs. zur DFP Fortbildung der Arztakademie) gibt es offenbar nicht. Leitha vertritt die Ansicht, dass dies zukünftig anzustreben wäre, da es sonst in der persönlichen Entscheidung der überprüfenden Behörde liegt, ob 2010 bzw. 2011 eine absolvierte Ausbildung „angerechnet“ wird oder nicht. 

Die Sitzung schließt um 20:30. 

